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UVHH-Statement zur Entscheidung des 

Bundesverwaltungsgerichtes  

 

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat die letzte Klage gegen den 

Fahrrinnenausbau von Unter- und Außenelbe abgewiesen.  

 

Gunther Bonz, Präsident des Unternehmensverbandes Hafen Hamburg: 

„Wir freuen uns, dass das Bundesverwaltungsgericht die letzte Klage 

gegen den Fahrrinnenausbau von Unter- und Außenelbe abgewiesen 

hat. Damit wird erneut bestätigt, dass die Vorhabensträger das Projekt 

fachlich solide geplant haben. Gleiches erwarten wir in der Umsetzung 

des Projektes. Die bereits im Sommer des letzten Jahres begonnenen 

Arbeiten müssen nunmehr auch zügig beendet werden.“ 
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